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Einführung 

Der HUK-Verband hat die Bedingungen für die Versicherung von gewerb-
lichen Umwelthaftpflichtrisiken mit dem Entwurf seines aktuellen Umwelt-
haftpflicht-Modells1 grundlegend geändert. Diese Arbeit soll Voraussetzungen 
und Umfang des Ersatzes von Rettungskosten in der Umwelthaftpflicht-
versicherung nach dem neuen HUK-Modell klären. 

Dieser Thematik kommt sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch beson-
deres Gewicht zu. Denn nach den Erfahrungen der Vergangenheit ist damit zu 
rechnen, daß in der Umwelthaftpflichtversicherung ein wesentlicher Teil des 
gesamten Regulierungsaufwandes auf die Finanzierung von Rettungsmaß-
nahmen entfallen wird. Diese Mittel kommen - anders als Gelder für die Dek-
kung bereits entstandener Umweltschäden - unmittelbar dem Umweltschutz 
zugute, da sie für die Prävention von Umweltschäden aufgewandt werden. 

Im einzelnen soll die Untersuchung in drei Teilen erfolgen: 
Ein erster Teil ist dem neuen Umwelthaftpflicht-Modell gewidmet. Hier soll 

ein Überblick über das Konzept dieses Modells und seine Entstehung geboten 
werden. Ferner werden die Kernpunkte der neuen Bedingungen, die für die 
Versicherung von Rettungskosten von Bedeutung sind, näher untersucht. Im 
Vordergrund steht dabei vor allem die geänderte Definition des Versicherungs-
falles, welche abweichend von der Allgemeinen Haftpflichtversicherung nicht auf 
den Eintritt des Schadensereignis abstellt, sondern auf die erste nachprüfbare Fest-
stellung des versicherten Schadens. 

Der Hauptteil der Arbeit beschäftigt sich mit dem gesetzlichen Rettungs-
kostenersatz nach den §§ 62, 63 VVG. Einen wichtigen Schwerpunkt bildet 
dabei die Untersuchung der Wechselwirkung zwischen dem im ersten Teil er-
örterten Versicherungsfall-Begriff des Umwelthaftpflicht-Modells und dem 
zeitlichen Anwendungsbereich der gesetzlichen Regelungen über den Ret-
tungskostenersatz. Nach Vorstellung der Versicherer soll der sehr spät anset-
zende Versicherungsfall-Begriff des Modells auch maßgeblich für den zeitli-
chen Geltungsbereich der §§ 62, 63 VVG sein, da diese Vorschriften ihrem 

1 Die aktuellen Bedingungen sind im Anhang A zu dieser Arbeit abgedruckt; sie 
werden inzwischen vom VdS, dem Rechtsnachfolger des HUK-Verbandes, betreut. 

2 Rcemls 
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Wortlaut nach erst "beim Eintritt des Versicherungsfalls" anwendbar sind. 
Diese Auffassung, die den Anwendungsbereich der §§ 62, 63 WG auf den 
Ersatz von Aufwendungen zur Minderung bereits eingetretener und festgestell-
ter Schäden beschränkt, soll kritisch überprüft werden. Dabei wird zu unter-
suchen sein, ob dem Tatbestandsmerkmal "beim Eintritt des Versicherungs-
falls" in § 62 Abs. 1 WG zwingend derselbe Versicherungsfall-Begriff zu-
grunde gelegt werden muß wie dem Umwelthaftpflicht-ModelL 

Neben dem zeitlichen Anwendungsbereich der §§ 62, 63 WG werden im 
Hauptteil der Arbeit auch die weiteren Voraussetzungen und der Umfang des 
gesetzlichen Anspruchs auf Rettungskostenersatz erörtert. Schwerpunkte bil-
den dabei die Verteilung des Prognoserisikos bei der Vomahme von Ret-
tungsmaßnahmen sowie die Frage, inwieweit der Umfang des dem Versiche-
rungsnehmer zustehenden Aufwendungsersatzes einzuschränken ist, wenn 
Rettungsmaßnahmen auch Vorteile gebracht haben, die nicht das versicherte 
Interesse betreffen. 

Im dritten Teil wird die in Ziff. 5 des Umwelthaftpflicht-Modells aufge-
nommene Klausel über den Ersatz von Aufwendungen vor Eintritt des Versi-
cherungsfalles dargestellt und untersucht werden. Diese Klausel, die einen 
Ausgleich für Einschränkungen bringen soll, die der gesetzliche Rettungsko-
stenersatz nach den Vorstellungen der Versichereraufgrund der neuen Versi-
cherungsfall-Definition erfährt, gewährt unter bestimmten Bedingungen einen 
von den §§ 62, 63 WG unabhängigen vertraglichen Anspruch auf Ersatz von 
Rettungsaufwendungen. 



Erster Teil 

Grundlagen 

A. Entwicklung und Konzeption 
der Umwelthaftpflichtversicherung 

I. Entwicklung der Versicherung betrieblicher 
Umwelthaftpflichtrisiken in der Bundesrepublik Deutschland 

Seit Beginn der achtziger Jahre hat in allen Bereichen der Gesellschaft das 
Interesse an Umweltfragen stark zugenommen. 1 Es erstaunt daher nicht, wenn 
seit dieser Zeit auch eine intensivere Auseinandersetzung mit Umwelt-
problemen im Bereich des Haftungs- und Haftpflichtversicherungsrechtes er-
folgt. 

Dennoch ist die Versicherung von betrieblichen Umwelthaftpflichtrisiken 
keine Erfindung der achtziger oder neunziger Jahre. Vielmehr hat die Versi-
cherungswirtschaft in der Bundesrepublik bereits, bevor in der Öffentlichkeit 
eine breite Diskussion von Umweltfragen einsetzte, die gewerblichen und in-
dustriellen Umwelthaftpflichtrisiken in Deckung genommen. 2 Dies erfolgte 
zunächst ausschließlich im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen für die Haftpflichtversicherung (AHB). 

Mit der Einführung einer Gefährdungshaftung für schädliche Verände-
rungen eines Gewässers durch das Wasserhaushaltsgesetz (WHG),3 welches 
am 1.3.1960 in Kraft getreten ist, entstand Anfang der sechziger Jahre die so-
genannte Gewässerschadenhaftpflichtversicherung als eine Zusatzpolice zur 
betrieblichen Haftpflichtversicherung. 4 Diese Police war bis in die jüngste Ver-
gangenheit die für Umweltschäden bedeutsamste Versicherung. Im einzelnen 

1 Vgl. zum gestiegenen Umweltbewußtsein in der Gesellschaft nur Meschede 
S. 1 f.; Sclunidt-Salzer VersR 1988, 424, 427 f. und NJW 1994, 1305, 1314. 

2 Vgl. i.d.S. auch Sclunidt-Salzer, VW 1993, 353 f. 
3 Vgl. § 22 AbS. I und 2 WHG. 
4 Im nicht gewerblichen Bereich der Privat- sowie Haus- oder Grundbesitzerhaft-

pflichtversicherung wurden ebenfalls Zusatzbedingungen entwickelt, die das Anlagen-
risiko - insbesondere von Ölheizungstanks - abdeckten. 

2* 
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